
BaySvVollzG: Art. 24 Überwachung der Besuche

Art. 24  Überwachung der Besuche 
 
(1) 1Die Besuche dürfen aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
überwacht werden, es sei denn, es liegen im Einzelfall Erkenntnisse dafür vor, dass es der Überwachung 
nicht bedarf. 2Die Überwachung und Aufzeichnung mit technischen Mitteln ist zulässig, wenn die Besucher 
und die Sicherungsverwahrten vor dem Besuch darauf hingewiesen werden. 3Die Aufzeichnungen sind 
spätestens mit Ablauf eines Monats zu löschen.

(2) 1Die Unterhaltung darf nur überwacht werden, soweit dies im Einzelfall aus den in Abs. 1 genannten 
Gründen erforderlich ist. 2Abs. 1 Sätze 2 und 3 sind nicht anwendbar.

(3) Zur Verhinderung der Übergabe von unerlaubten Gegenständen kann im Einzelfall angeordnet werden, 
dass der Besuch unter Verwendung einer Trennvorrichtung abzuwickeln ist.

(4) 1Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn Besucher oder Sicherungsverwahrte gegen die 
Vorschriften dieses Gesetzes oder die auf Grund dieses Gesetzes getroffenen Anordnungen trotz 
Abmahnung verstoßen. 2Die Abmahnung unterbleibt, wenn es unerlässlich ist, den Besuch sofort 
abzubrechen.

(5) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis übergeben werden.


